
WASSERVERSORGUNGS.
REGLEMENT

DER EINWOHNERGEMEINDE NIEDERDORF



Die Einwohnergemeinde Niederdorf beschliesst, gestützt auf § 47 AbsaE I Ziffer 2 des Gemeindep-

sezes vom 28. Mai 1970, folgendes Reglement:

Zweck und
Geltungs-
bereich

Grundlagen

Generelles
Wasser-
versorgungs-
projekt

Bauprojekte
für Wasser
ver§orgungs-
anlagen

A- Allgemeines

§1

Dieses Reglement regelt dan Bau, Betieb und Unterhalt sowie die Finatziemg
der Trink- und Brauchwassewersorgung der Gerreinde rmd der Privater Die
Vorschriften des Bundes und des Kantons bleiben vorbehalten

§2

Für die Erstellung, den Betieb und den Unterhalt von Wasserversorgungsanlagen

der Gemeinde und Privaten sind die im Anhang 2 aufgeführtur Richtlinien und

Leitsäee massgebend.

B. WasserversorgungsanlagenderGemeinde

§3

'Die Wassenrersorgungsanlagen der Gemeinde werde,n aufgund eines nach den

kantonalen Richtlinien ausgearbeiteten generellen Wasserversorgungsprojektes

(im folgenden GWP genannt) erstellt.

2Im GWP ist die Versorgung aller im Gemeindebann gelegenen und an die öffert-

liche Wassenrersorgung angeschlossenen oder noch anzuschliessenden Grund-

stücke dargestellt.

§4
rWasserleitungen und Anlagen sind in der Regel in öffentlichen Arealen zu verle-

gexl

2wird Privatareal beansprucht und keine einvemehmliche Lösung gefunden, muss

dr:rch Gemeindev@ das Durchleitungsecht nach den Be-

stimmungen des Enteignurgsgese?es sichergestellt werrden
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Öffentliche
Einrich-
tungen auf
Privatgrund

Unterhalt der
Wasserver-
§orgungs-
anlagen

Haftung

Anschluss-
pflicht Grund-
satz

Zuständigkeit
und Aufgaben
der Grundei-
gentümer

§s

Die Eigenti.imer von Liegenschaften haben das Anbringen von Hydranten- und

SchiebertafelrL Hydranten, Befestigungen für öffentliche Leitungen und ähnlichen

im öffentlichen Interesse notwendigen Einrichturgen zu dulden Das Anbringen

derartiger Einrichtungen soll dem Eigenttimer der Liegenschaft im voraus ange-

zeigt werden. Seine Wünsche sind soweit als möglich zu berücksichtigen"

§6

Die Gemeinde sorgt für die Kontolle, den Unterhalt und ein dauemdes einward-

fircies Funktionieren ihrer Wasseruersorgungsanlagen.

§7

Die Gemeinde haftet gemäss den §§ 14 und 30 des Gemeindegese2es vom 28.

Mai 1970.

§8
lWo eine öffentliche Wasseruersorgung besteht, sind die Grundeigertümer des

zugehörigen Gebietes verpflichteg das Wasser aus dieser Anlage zu beziehen,

sofem sie nicht über eigene Möglichkeiten verfügen, welche einwandfircies Was-

ser in genügender Menge liefem.

2Die Sicherstellung der Wasserliefenmg und des BrandschuEes ist VorausseEung

für die Erteilung einer Baubewilligung. Sofern diese Vorarsseuung nicht erftillt

werden kann (übermässiger Wasserverbrauch), hat die Gemeinde gegen ein all-

ftilliges Projekt im Baugesuchwerfahren Einsprache zu ertreben

C. Wasseranschlüsse für private Grundstücke

§e

'Die Gnmdeigentümer dtirfen die Hausanschlussleitung bis und mit Wasserzähler

nur durch einen ausgewiesenen Sanitir-Installateur erstellen und unterhalten las-

sen- Die Gemeinde bestimmt die Lritr:ngsftihrung und die Art der Hausanschluss-

leitrg.

2Es ist untersag! von einem Grundstück aus ohne Bewilligung der Gemeinde ein

anderes Grundstück ganz oder teilweise mit Wasser zu versorgen.

3schäden an der Hausanschhssleitung sind der Gemeinde sofort miuuteilen und

auf Kosten des Hauseigentümers zu beheben.
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§10

'Die Erstellung oder Anderung eines Anschlusses an die Wasserversorgung ist

bewilligurgspflichtig.

2Jeder Anschluss eines Bassins an das Leitungsnetz sowie die Wasserabgabe fi.ir

Ktihl- oder Klimaanlagen bedürfen einer besonderen Bewilligung. Der Gemein-

derat ist berechtigt, an diese Wasserabgabe besondere Auflagen zu knüpfen oder

in Ausnahmefüllen die Abgabe zu verweigern

3Der Gemeinderat kann den Anschluss von lnstallationen und Apparaten verwei
gem bzw. deren Entfemung verftigen, wenn sie nicht den eidgenössischen und

kantonalen Vorschriften entsprechen.

§11
rGesuche für die Erstellung oder Anderung eines Anschlusses sind dem Gemein-

derat einzureichen. Dem Gesuch sind drei Situationspl?ine im Massstab des Kata-

sterplanes mit eingezeichneter Wasserleitung beizulegen

'Die Bewilligrrg für die Erstellung oder Andenrng und den Betieb wird durch

den Gemeinderat erteilt.

3Die GebUhn wird mit Erteilung der Bewilligung erhoben. Die Bewilligrurgsgebühr

ist in der Tarifordnr:ng enthalter Die Tarifordnung wirrd von der Gemeindever-

sanrnhng besctrlossen

oBevor die Bewilligung erteilt ist, darf mit dem Anschluss nicht begonnen werden

tDlie Bewiligung erlischt nach Ablauf eines Jatnes, wenn in der Zit*henzeit nicht

mit der Ausfühnrng begonnen worden ist. Der Gemeinderat kann auf sckiftliches

Gesuch hin die Bewilligung verlängem.

6Der Enverb allenfalls notwendiger Durchleitungsrechte für die Erstellung der An-

schlussleitung auf Grundstücken Dritter ist Sache des Gesuchstellers.

§12
rVor 

dem Eindecken des Grabens ist die Hausanschlussleitung von der Gemeinde

oder ihren Beauftagtq auf Kosten des Liegenschaftseigenti.imers, einer Dnrck-

probe zu unterziehen. Über die Abnahme ist ein thotokoll zu erstellen

zDie Gemeinde oder die von ilr Beauffragten haben das Recht, private Wasserirr

stallationen und Anschlussleitr"urgar zu überprtifen.

3Mit der Kontrolle übemehmen die Gemeinde und deren Beauftagte keine Ver-

antwortung für den technisch einwandfreien Betieb.
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§13

Ausführungs- 'Nach erfolgter Verlegung wird die Hausanschhrssleiturg vom Beaufoagten der

pläne Gemeinde eingemessen rurd im Lritungskaaser eingetagen.

2Der Leitungskataster ist Grundlage für Reparatur- und Untertlaltsarbeiten

§14

Technische lDer Anschluss einer Liegenschaft erfolgt in der Regel nw dr.rch eine Hausan-

Bedingungen schlussleitung. Für Grossbauten können in besonderen Fällen weitere Zuleitungen

Hausan- zugestanden werden.

schluss-
leitung, Ab- 'Jede Hausanschhrssleitung umfasst:

sperrschieber,
Wasserzähler AnlagenteilederGemeinde:

- Wasserzähler

Anlagenteile des Privaten:

- Abzrveigformsti.ick

- Absperrvonichtung §otrvendigkeit wird von Fall zu Fa[ festgelegt)

- Zuleitung bis zum Wassezähler

- Absperrvorrichtung vor dem Wasserzähler

- Druclaeduzienrentil (bei hohemNeEdruck)

- Rücldlussverhinderer unmittelbar nach dem Wasserzähler

- Absperrvonichtung nach dem Wasserzähler

3Vor dem Wasserzähler dtirfen keinerlei Abzweigungen oder Auslauftratmen an-

gebracht werden.

§15

Technische 'Zur Erstellung, Vertinderung, Emeuenurg und für den Betieb der Hausan-

Vonchriften schlussleitung sind die technischen Wegleiflngen und Leitsäze nach Anhang 2

massgebend.

2Der Gemeinderat ist beauftragt, der Einwohnergemeindeversammlung Anden-ur

gen von technischen Wegleih:ngen und Riclrtlinien zu rurte,lbreiten

§16

Art und 'Ar! Grösse und Standort des Wasserzählers werden von der Gemeinde b-
Standort des stimmt Er ist frostsicher, in der Regel ausserhalb des Heizaumes zu montieren

Wasser- und muss stets leicht zugänglich sein

zählen
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2Die Montage des Zählers, der Zutritt zu ihm und das Ablesen seines Standes

muss ohne Behindenrng erfolgen können.

3Die Wasserzähler werden geeicht und plombiert geliefert und bleiben im Eigen-

tum der Gemeinde. Die Prtifi.rng wird von der Gemeinde veranlasst.

§17

'Zur Erstellung, Veränderung, Emeuerung und für den Befieb der Ver-

brauchsanlagen sind die technischen Wegleitungen und Leitsäue nach Anhang 2

massgebend.

2Es dürfen nur Aufbereitungsanlagen installiert werderl welche durch das Bun-

desamt für Gesundheitswesen geprüft und zugelassen wurden. Die Installation, die

Erweiterung oder Abändenrng solcher Anlagen muss vorgängig dem Kantonalen

Laboratorium gemeldet werden

3Bei anhaltender Kälte sind nicht frossicher montierte tritungen und Apparate zu

entleere,rr

§18

Die Eigentümer der Hausinstallationen haften ftir alle SchäderL die wegen Sctfi-

den bzw. mangelhaftem Untertralt ihrer Anlagen sowie Nichteinhaltung der B-
stimmungen entstehen- Weitergehende Hafungsbestimmungen bleiben vorbehal-

ten.

§le

'Die Kosten für die Anschlussleihng inklusive der Grabarbeiten und Wiederher-

stellung sowie ftir die Hausinstallationen sind vom Gnnrdeigenttimer zu üagen.

2Reparaturen 
an den Hausanschlussleitungen inklusive Grabarbeiten r:nd Wieder-

herstellung gehen zu l,asten des Grundeigenttimers.

3Die Kosten für den Einbau des Wasserzählers gehen zu Lasten des Grundei-

gentümers. Die Reparaturen gehen zu Lasten der Gemeinde.

D. Wasserabgabe

§20
tDie Gemeinde liefert in ihrem Versorgungsgebiet und nach tristungsftihigkeit h-

rer Anlagen qualiativ einwandfreies Wasser für Flaushalt rurd Gewe,rbe. Gleich-

zeitig sorgt sie in diesem Umfang fih den BrandschuE.
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2Die Gemeinde liefert normalerweise ständig und in vollern Umfang. Sie sorg für
eine dauemd der eidgenössischen Lebensmittelgeseügebung entsprechende Qrn-
lität.

3Die Wasserabgabe an Beüiebe mit besonders hohem Wassewerbrauch odermit
hohen Verbrauchsspiuen bedarf einer besonderen Vereinbanrng zwischen G-
meinderat und Bezüger.

§21
lDie Gemeinde kann die Wasserabgabe einschränken oder zeitweise unterbre-

chen:

- im Falle höherer Gewalt

- bei Wasserknappheit

- bei Befriebsstörungen

- bei Arbeiten am LeitungsneE

2Die Gemeinde haftet weder für unmittelbaren noch für mittelbaren Schaden, der

durch die Einschränkung oder Unterbrechung der Wasserabgabe entstanden ist.

3Voraussehbare Einschränkungen oder Unterbrüche werden den WasserbeziL

gem rechueitig bekanntgegeben

§22

Der Bezug von Bauwasser oder Wasser für andere temporäre Zwecke bedarf

einer Bewilligung des Gemeinderates. Jeder Bezug ab Hydrant ist bervilligungr

urd gebtihrenpfl ichtig.

§23
lWer ohne Bewilligung Wasser bezieht, hat der Gemeinde flir das ohne Bewilli-
gung bezogane Wasser die reglementarische Gebi.ihr zu entrichten

2 Ztxevliche stafechtliche Verfolgung bleibt vortehalten.

§24

Die Gemeinde kann unbenützte Hausanschlussleitungen gestüEt auf eine rechts-

l«äftige Stillegungwerfügung abn.ennen.

§25

Willein Wasserbezüger vom gesamten Wasserbezug zurücktreten, so hat er dies

der Gemeinde scluiftlich mizuteilen
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E. Löschwesen

§26

Hydranten- rDie Gemeinde hat fi.ir die Enichtung der erforderlichen Anzahl von Hydranten zu

anlage sorgen. Sie leistet einen Beitrag an die Kosten der Hydranten und deren Zuler
tung, einschliesslich Anschluss an die Haupt- oder Versorgungsleihrng sowie an

besondere, übenviegend dem Brandschutz dienende Anlagenteile.

2Die Hydrantenanlage ist der Feuerwelr für den Brandfall unbeschränkt zur Ver-

fügung zu stellen. Die Wasserbezugsstellen müssen jederzeit für die Feuemrehr

zugänglich sein. Im Brandfall steht der gesamte Wasservorrat der Fzuenrehr zur

Verfügung.

3Die Gemeinde übemirnmt die Konholle, den Unterhalt und die Reparaturen der

Hydranten gegen eine entsprechende Abgeltmg.

oDie Bedienung der Hydranten ist ausschliesslich den von der Gemeinde Bearf
tagten erlaubt. Zuwiderhandlungen ahndet der Gemeinderat.

F. Finanzierung

§27

Grundsatr / tÜber das Wasserversorgungswesen der Gemeinde wird eine gesonderte Rech

Eigenwirt- nung geführt. Die Wasserversorgungsrechnung muss langfristig ausgeglichen g-
schaftlichkeit staltet werden.

2Die Wasserrersorgung wird wie folgt finarziert:

Anschlussbeiüäge der Grundeigenti.imer

Wasserbezugsgebühr der Bezüger

Beiträge der Basellandschaftlichen Gebäudeversichenurg

Beitäge zur Abgeltung betiebsfremder Leistungen und Sonderleistungen

3Die Abgeltr:ng von betiebsfremden Leistr:ngen wird in der Tarifordnung geregelt

(Anhang 1).

§28

Vorschuss- 'Wird die Erstellung von Erschliessungsanlagen gemäss GWP und von der Ein-

Ieistungen wohneqgemeindeversammlung genehmigtem Bauprojekt verlangt, bevor die Ce-

meinde einen entsprechenden Iftedit bewilligt haL so muss der Gesuchsteller die

eforderlichen Mittel vor der Erteilung der Baubewiligung vorschiessen-

'Die Erschliessungsanlagen werden von der Gemeinde gebaut.
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3Woilen Dritte die von hivaten bezatrlten Anlagen der Gemeinde mitbenüzer1 so

haben sie vor der Erteihng der Baubewilligung einen der Mtbeanspruchung e,rt-

sprechenden Beitag zu leisten. Der Gemeinderat setzt die Höhe diese Beinages

fest urd zieht ihn an Handen des Berechtigten ein.

oWenn die Gemeinde die entsprechenden Kredite bewilligt bat, T:rblt sie die vor-
geschossenen Miüel zinslos zurück.

§2e
rAls Gegenleistung für den Mehrwert, den ein Grundstück durch die An-

schlussmöglichkeit an die Wasserversorgungsanlagen der Gemeinde erlangt ist

vom Grundeigentümer im Falle eines Neubaus ein Anschlussbeitag an die Er-

stellungskosten zu leisten

2Besteht ausserhalb des Baugebietes keine Anschlussmöglichkeit, so erfolgt bei

andenveitiger Versorgung mit Trink- und Brauchwasser eine Befreimg von der

Beitagspflichr

3 Die Berechnung der Anschlussbeitäge erfolgt aufgund des indexierten Brard-
versicherungswertes des Gebäudes.

§30

Für Liegenschaften, die beim Inkrafttreten diese Reglements an Wasser-

versorgungsanlagen der Gemeinde angeschlossen sin{ wird kein Anschlussbei-

tag erhobeq sofem diese Liegenschaften keine beitagqpflichtigen Verände-

rungen erfahren"

§31
rUm- oder Erweiterungsbauten an bestehenden Gebäuden sind beiuagspflichtig.

2Erhöhte indexierte Brandversichenrngswerte aufgund von Revisionsschatzungen

begründen keine Anschlussbeitrags- und Gebtihrenpflicht pmäss AbsaE l.

3wird eine Liegenschaft durch Feuer zerstört oder vollständig abgebrochen r:nd

neu aufgebau! so werden die Anschlussbeitäge und Gebtihren für das neue Ce-

bäude nach diesem Reglement berechnet. Von den Anschlussbeitägen werden

frtiher geleistete Wasserversorgungsbeitäge in Abzug gebrachg sofem sie durch

antsprechende Akten der Ganeinde oder des Eigentümers belegbar sind.
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§32

Ausgewiesene Kosten von Massnahmen zur Abwasservermeidung, Wasser-

oder Energieeinsparung, die deutlich über die gesezlichen Anfordenurgen hinaw-
gehen sowie die Kosten für den EinsaE emeuerbarer Energie sind von der Bei-

tragspflicht ausgenommen, sofem diese vor der Durrhflihrung der Entschäzung

vom Liegenschaflsbesiuer dem Gemeinderat beantagt werden Der Liegen-

schafubesiuer hat den Nachweis der getätigten Energiesparmassnahmen zu €r-

bringen. Der Gemeinderat entscheidet über die Abzugsberechtigung aufgnrnd des

Nachweises.

§33

Die Beitagqpflicht titt ein:

- für Neubauten und bei Um- oder Erweitenrngsbauten bestehender Gebäude

mit dem Datum der Endschazung des Gebäudes durch die Basellandschaftli-

che Gebäudeversicherung.

§34

'Die Anschlussbeifäge sind innert dreissig Tagen nach Rechnungsstellung zr:r

Zahhng frilig.

2Grundeigenti.imer, welche ihrer Zahlungspflicht innert dieser Frist nicht nach-

kommen, werden ab Fälligkeitstermin mit einem Verargszins belastet. Der Ver-

zugszins mit Höhe des ZinssaEes ist in der Tarifordnung festgelegt (Anhang 1).

3In Ausnahmeftillen können dem Pflichtigen die Anschlussbeitäge mit Verzinsurg

durch den Gemeinderat gestundet werden-

§3s

Zur Deckung der Betiebs- und Unterhaltskosten der Wasserversorgungsanlagen

der Gemeinde wird jährlich eine Wasserbezugsgebühr, eine Minimalgebühr urd
die Wasserzählermiete (Wasserzählergebi.ihr) erhoben

§36

Die Gebührenpflicht beginnt mit dem Wasserbezug.
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